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Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

 

Herr Kollege Genthe, ich bin mir nicht sicher, ob es eher ein Versprechen oder 

eine Drohung war, als Sie auf das Jahr 2018 abzielten. Schwarz-Gelb hat dem 

Vollzug Privatisierung und Lohndrückerei angetan. Das drückt gerade nicht 

Wertschätzung für Kolleginnen und Kollegen aus, die im Justizvollzugsdienst für 

das Land tätig sind. Sie haben vielmehr gezeigt, dass Sie mit ihnen nicht 

zusammenarbeiten wollen. Von daher, muss ich sagen, verstehe ich Ihre 

Aussagen zum Schluss Ihrer Rede gar nicht. Diese Landesregierung hat da ein 

klares Koordinatenkreuz. 

 

Wenn Sie von Stückwerk reden, stellt sich die Frage, warum es bei Ihnen in zehn 

Jahren nicht funktioniert hat, viele Dinge, die erforderlich waren, in Gesetzen 

umzusetzen. 

 

Wir haben an dieser Stelle unterschiedliche Auffassungen zu der Frage, wie 

dieser Staat zu funktionieren hat.  

 

Das ist hilfreich, weil es durchaus dazu beitragen kann, dass Politik wieder 

verstanden wird. 

 

Ich will zum Antrag sprechen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

„Morgen sind sie wieder unsere Nachbarn“ ist ein Leitspruch, der im Vollzug 

sicherlich oftmals bemüht wird und der sich – die Gesetzgebungskompetenz ist 

nach der Föderalismusreform im Jahr 2006 auf die Länder übergegangen – 

natürlich auch im Anspruch an ein Vollzugsgesetz widerspiegeln muss. Wir haben 

das beim Arrestvollzugsgesetz in dieser Legislaturperiode bereits gemacht. 

 

Diesen politischen Anspruch machen wir jetzt auch im Vollzugsgesetz deutlich. 

Wir wollen Strafe, Opferschutz und Resozialisierung in Einklang bringen. Wir 

wollen Qualitätsstandards definieren. An vielen Stellen wollen wir 
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gesellschaftliche Entwicklungen nachvollziehen und den Vollzug mit einem 

modernen Gesetz darauf ausrichten, auf sie zu reagieren. 

 

Wie der Kollege Limburg will auch ich schon an dieser Stelle der Landesregierung 

ganz herzlich für einen Entwurf danken, der an vielen Punkten Akzente setzt und 

deutlich macht, wo Korrekturbedarf besteht. Ich will einiges exemplarisch 

erwähnen: 

 

Die Rechte der Opfer von Verbrechen werden gestärkt. Informationen über den 

Haftverlauf, aber auch über Lockerungen werden eingeführt, um Opfern die 

Chance zu geben, sich auf diese Situation einzustellen. Auch dass das Ziel der 

Wiedergutmachung im Gesetz verankert wird, liegt im Interesse der Opfer. 

 

Die Austarierung von Arbeit und Therapie ist uns besonders wichtig gewesen. Die 

Entschließung, die dieses Haus auf Initiative von SPD und Grünen einstimmig 

verabschiedet hat, war auch dadurch geprägt, dass wir durch den Vergleich mit 

anderen Ländern Europas gesehen haben, dass es in Deutschland eine 

Diskrepanz gibt: Ein Inhaftierter muss sich entscheiden, ob er arbeitet und Geld 

verdient oder ob er Therapie vorne anstellt und erst einmal kein Arbeitsentgelt 

bekommt. Wir halten es für mehr als angemessen, dass Therapie der Arbeit 

gleichgestellt wird. Diesem Ansatz soll der Vollzug im Rahmen der 

Resozialisierung folgen. 

 

Die Angleichung der Besuchszeiten – die Mindestbesuchszeit wird von einer 

Stunde auf vier Stunden erhöht; Gleiches gilt für die Langzeitbesuche – vollzieht 

nach, was in den Justizvollzugsanstalten in Niedersachsen häufig schon gängige 

Praxis ist. Aber die gesetzliche Regelung stärkt die Rechte von Inhaftierten. In der 

von der Landesregierung durchgeführten Anhörung wurde dieser familiengerechte 

und kindgerechte Ansatz gelobt. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass Bindungen 

nach draußen bestehen können. Besuche verstärken diese und haben eine 

positive Wirkung. 

 

Die Rechtsgrundlage für Videoüberwachung am Tag soll ausgebaut werden. Herr 

Kollege Genthe hat schon darauf hingewiesen, dass die Landesbeauftragte für 
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den Datenschutz in der Anhörung durch die Landesregierung kritische 

Anmerkungen gemacht hat. Angesichts der kritischen Diskussion zu den 

Vorkommnissen in einer sächsischen JVA haben wir besprochen, wie der 

niedersächsische Vollzug mit Inhaftierten umgeht, die suizidgefährdet sind, bei 

denen eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Wir stehen 

gegenüber diesen Inhaftierten in einer Fürsorgepflicht. Ich glaube, dass an 

diesem Punkt ein guter Kompromiss zwischen den jeweiligen Interessenlagen 

Eingang in das Gesetz finden wird. 

 

Die Vergütung in der U-Haft wird derjenigen in der Strafhaft angeglichen. Dass die 

Sätze bislang unterschiedlich sind, wird von vielen Inhaftierten als Ungerechtigkeit 

empfunden. Auch die Gewerkschaft der Inhaftierten hat es zum Thema gemacht, 

dass ein Untersuchungshäftling, wenn er arbeitet, ein anderes Arbeitsentgelt 

bekommt als ein Inhaftierter in der Strafhaft. Das wird angeglichen. 

 

Es wird auch eine Datenübermittlung an Stellen eingeführt, die mit sozialen Hilfen 

befasst sind. 

 

Auch das Thema Taschengeld/Gefangenengeld wird im Gesetzentwurf geregelt, 

einschließlich der Frage, wie oft überwiesen werden darf. 

 

In § 192 wird die Antifolterkommission erwähnt, die viele europäische 

Gefängnisse besucht. Wir legen sehr viel Wert auf ihre Begleitung, auch wenn sie 

für deutsche Gefängnisse sicherlich von untergeordneter Bedeutung ist. 

 

Künftig wird in der U-Haft die Möglichkeit bestehen, Kosten für schulische Aus- 

und Weiterbildung zu tragen. 

 

Unser Bild vom Vollzug ist also an vielen Stellen vom Gedanken der 

Resozialisierung und der Nachhaltigkeit geprägt. Wir finden, dass die 

Landesregierung einen guten Entwurf vorgelegt hat. Dass er breite Unterstützung 

erfährt, wurde schon in der Anhörung durch die Landesregierung deutlich. 
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Das Justizvollzugsgesetz ist die Basis für die Arbeit in den Anstalten. Die Qualität, 

die wir in den niedersächsischen Justizvollzugsanstalten vorfinden, wird aber 

nicht nur durch das Gesetz bedingt, sondern vor allen Dingen durch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug, im AJSD und in den Anlaufstellen, die 

es täglich mit Leben erfüllen. Sie leisten gute Arbeit und tragen dazu bei, dass 

Resozialisierung gelingen kann. Von daher auch an dieser Stelle vielen Dank an 

alle, die täglich im gesetzlichen Rahmen Verantwortung übernehmen! 

 

Wir freuen uns auf die Beratungen. Im Fachausschuss werden wir sicherlich eine 

Anhörung durchführen. Eine besondere Bedeutung werden wir dem 

Unterausschuss „Justizvollzug“ zukommen lassen. 

 

Vielen Dank. 


